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Vorwort 

Die WTO erklärt das europäische Verbot von hormonbehandeltem Rindfleisch für 
rechtswidrig (siehe Rn. 374), ein internationales Schiedsgericht urteilt über den zuläs
sigen Umfang einer kommunalen Genehmigung nach mexikanischem Recht (siehe 
Rn. 605) und der IWF meint, das Arbeitslosengeld II in Deutschland müsse noch stär-
ker gekürzt werden, wenn ein Arbeitsloser zumutbare Arbeit ablehne (siehe Rn. 845): 
Allein diese drei Begebenheiten machen deutlich, wie groß der Einfluss des Wirt-
schaftsvölkerrechts auf das nationale Recht inzwischen ist und wie stark internatio
nales und nationales Recht miteinander verflochten sind. 

Die praktische Bedeutung des Wirtschaftsvölkerrechts für den internationalen Waren-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr ist ebenfalls kaum zu unterschätzen. Für ein welt-
weites Handelsvolumen von ca. 16,5 Bio. US$ und Auslandsinvestitionen im Wert von 
ca. 1,76 Bio US$ (Zahlen für 2015) stellt das Wirtschaftsvölkerrecht den völkerrecht-
lichen Rahmen dar. Wirtschaftsvölkerrecht ist somit das Völkerrecht der wirtschaftli-
chen Globalisierung. Nicht zuletzt deshalb entfaltet es auch eine besondere (rechts-)
politische Relevanz.

Die politischen Kontroversen über die zwischen der EU und den USA geplante Trans-
atlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP, siehe Rn. 1033), die einstweilen gescheitert ist, und über das Um-
fassende Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Compre-
hensive Economic and Trade Agreement, CETA, siehe Rn. 1034), das im Oktober 2016 
unterzeichnet wurde, haben wirtschaftsvölkerrechtliche Fragen sogar zum Gegenstand 
von Massendemonstrationen, Online-Petitionen und Berichten in den Abendprogram-
men des Fernsehens werden lassen. In welche Richtung sich das Wirtschaftsvölker-
recht in den kommenden Jahren weiterentwickelt, ist 2017 allerdings weniger klar als 
zuvor. Neonationalistische und protektionistische Strömungen in vielen Staaten der 
Welt, insbesondere den USA seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, ver-
stärken diese Unsicherheiten.

Nicht zuletzt angesichts dieser geopolitischen Lage ist das grundlegende Verständ-
nis und die kritische Reflektion des geltenden Wirtschaftsvölkerrechts wichtiger denn 
je. Das vorliegende Lehrbuch soll hierzu befähigen, indem es eine überblicksartige 
Einführung in das Wirtschaftsvölkerrecht bietet. Die Darstellung legt einen Schwer-
punkt auf die Erläuterung von allgemeinen Prinzipien und Strukturen und verzichtet 
daher auf eine vertiefte Erörterung zahlreicher Detailprobleme. Da das Wirtschafts-
völkerrecht nicht zum juristischen Pflichtfachkanon gehört, sondern regelmäßig Teil 
des Schwerpunktstudiums ist, gibt es keinen sog. „examensrelevanten Stoff“ dieses 
Rechtsgebiet. Die Auswahl der in diesem Lehrbuch behandelten Aspekte berücksich-
tigt einerseits, was nach meinem Dafürhalten vernünftigerweise von Studierenden in 
einer Schwerpunktprüfung erwartet werden kann und andererseits, welche Themen 
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des Wirtschaftsvölkerrechts von allgemeinem rechtswissenschaftlichen und rechtspo-
litischen Interesse sind. 

Das Buch verzichtet bewusst auf die vollständige Aufbereitung aller behandelten As-
pekte und auf einen ausführlichen Fußnotenapparat. Anhand der weiterführenden 
Literaturhinweise können die Leser die behandelten Materien vertiefen und sich wei-
tere Quellen, insbesondere auch das ausländische Schrifttum, erschließen. Einzelne 
Problembereiche werden allerdings exemplarisch ausführlicher erörtert, insbesondere 
um zentrale Prinzipien und Grundsätze deutlich zu machen. 

Das Buch richtet sich in erster Linie an Studentinnen und Studenten der Rechtswis-
senschaft, die ein internationalrechtliches Wahlfach studieren. Darüber hinaus wen-
det es sich an Nebenfachstudierende, die sich ohne den Hintergrund eines rechtswis-
senschaftlichen Studiums mit wirtschaftsvölkerrechtlichen Fragen befassen wollen. 
Schließlich hoffe ich, dass sich das Buch auch einem weiteren Leserkreis erschließt, 
der aus beruflichen Gründen an einem Überblick über das Wirtschaftsvölkerrecht in-
teressiert ist.

Für die vorliegende vierte Auflage wurden Aufbau und Inhalt des Lehrbuchs beibe-
halten, die Darstellungen und Literaturverweise jedoch aktualisiert und auf den Stand 
von Februar 2017 gebracht. Bei der Aktualisierung haben meine Mitarbeiterinnen 
Rhea Hoffmann, Kathrin Schuster und Hanna Geks wertvolle Unterstützung geleistet, 
wofür ich mich herzlich bedanke. 

Für Verbesserungsvorschläge aus dem Kreis der Leserinnen und Leser bin ich weiter-
hin sehr dankbar. Am einfachsten erreichen mich diese per e-mail: 
markus.krajewski@fau.de

Erlangen, im März 2017	 Markus Krajewski 
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